1. Europa braucht klare Zielvorstellungen und Aufgaben
Europa hat die Schwelle vom bloßen Mittel zur Durchsetzung nationaler Interessen hin zu einer eigenen Schicksalsgemeinschaft längst überschritten. Obwohl dies von der traditionellen Staatslehre als das Wesenselement angesehen wird, dass das Staatsvolk und damit den Staat konstituiert und ihn z.B. von einer internationalen Organisation trennt, kann und wird Europa nie „Supranationalstaat“ werden. Es kann die nationalen und kulturellen Bindungen der Völker an ihre und in ihren Staaten nicht aufheben. Aber wenn uns die Katastrophen des 20. Jh. eines gelehrt haben, dann die Notwendigkeit über den Absolutheitsanspruch des Staatsbegriffes hinaus zu denken. Die massiven Probleme etwa in Belgien, Spanien, Nordirland oder aber auch in Bosnien-Herzegowina konnten in dem Augenblick angegangen werden, als von diesem Schematismus Abstand genommen wurde. Nicht mehr der Staat ist heute die Leitidee, sondern die rechtsstaatlich verfasste, durch „input“ und „output“ demokratische legitimierte öffentliche Gewalt mit ihrer jeweils an die Probleme und vorgefundenen Strukturen angepasste Organisation.
Die gewachsene Konstruktion unter dem Dach der Europäischen Union, mit ihren Säulen und Gemeinschaften ist heute so verwinkelt, dass sie viele Perspektiven und Handlungsräume verbaut. Die Europäische Union braucht daher eine klare Architektur in einem Stück, das heißt eine einzige Körperschaft mit Rechtspersönlichkeit, die auf den Mitgliedsstaaten und ihren Bürgern als Souveränen aufbaut.
Zwischen dem großen, freischwebenden Faltenwurf der Visionen seiner Gründerväter aber auch unserer Zeit einerseits und andererseits einem Abgrund an unüberschaubarer Ausdifferenzierung einzelner Kooperations- und Integrationsbausteinchen leidet Europa, da nicht nur die Bürger beides nicht in Einklang zu bringen vermögen. Selbst und gerade den politischen Eliten bleibt oft unklar, wo die Grenzen und Prioritäten des gemeinsamen Handelns liegen sollten. 
Zur Verbindung braucht es klare Leitbilder und Leitziele, die weiter in den klar festgeschriebenen Aufgaben der Union konkretisiert werden, aus denen schließlich die konkreten Zuständigkeiten und Befugnisse folgen. Dies wird eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Verfassungstextes sein.
Unverkennbar ist die oberste Stufe, wie bei jeder öffentlichen Gewalt: Den Menschen ein sinnvolles und würdevolles Leben in Freiheit, Sicherheit und Wohlstand, und das Streben nach persönlichem Glück zu ermöglichen, wie es vor allem die Grundrechte konkretisieren. Die Idee Europa verkörperte immer diese Utopie von Frieden, Freiheit und Wohlstand, bis sie aufgrund der Schwäche des zerteilten und zerstrittenen Kontinents zum Traum der Emigration wurde. Die spezifische Aufgabe Europas kann aber nur sein, die Staaten zu unterstützen, wo dies erforderlich und hilfreich ist, nicht, sich die Legitimität zu verschaffen versuchen, die ihm gerade nicht als Staat zukommt, wie etwa bei der primären Sorge für die Sicherheit der Bürger. Europa kann die nationalen und kulturellen Bindungen der Völker in ihren Staaten nicht aufheben. Aber, auch um den Frieden, der am Anfang jeder Vision von Europa stand, zu sichern, muss Europa, wie von seinem Anbeginn, vor allem ein Raum des Austauschs zwischen Völkern und Nationen sein, sowohl von Wirtschaftsgütern, wie von Personen und von Ideen zur gemeinsamen Entwicklung und gemeinen Wohl.
Der ungehinderte Austausch von Wirtschaftsgütern innerhalb der Union ist heute Realität, aber er verlangt mehr und ist mehr als ein Gemeinsamer Markt. Jeder Markt hat die unabwendbare Tendenz zur Selbstauflösung, der nur die Gemeinschaft mit Regeln und demokratischer Macht entgegenwirken kann. Dies gilt mehr denn je angesichts der Konkurrenz der Staaten innerhalb des Binnenmarktes um Arbeitsplätze und Standortfaktoren. Dazu muss eine echte Handlungsfähigkeit der Politik auf beiden Ebenen wieder hergestellt werden.
Damit der Markt nicht eine anonyme, feindselige Macht wird, der unkontrollierbare Emotionen weckt, muss er sich mit dem Erfahrungsraum der Menschen decken. Unmittelbar erfahrbar ist jedoch stets nur der eigene Ort, der eigene Nachbar, die eigene Heimat. Damit Europa „Erlebnisraum“ und vielleicht sogar auch eine Heimat der Menschen wird, wird seit jeher viel unternommen im Austausch von Jugendlichen, in Partnerschaften auf allen Ebenen und vielem mehr. Dies getreu der europäischen Geschichte, wo die ersten nationes, die sich so bezeichneten, die Organisationen der Studenten waren, die in den mittelalterlichen Universitäten zusammen trafen.
Dennoch finden sich oft unterhalb der Decke der großen Postulate der Freizügigkeit viele veraltete Hindernisse aus nationaler Bequemlichkeit noch nicht ausgeräumt, im Melderecht, in der Förderung von im Ausland begonnenen Studien und Ausbildungen, in der sozialen Sicherheit und bei der Anerkennung und Verwirklichung von zivilrechtlichen Ansprüchen und sozialen oder gar politischen Rechten. Dass der entstehende Raum die nötige Sicherheit, aber auch gleichzeitige Sicherheit der Freiheit vor der Sicherheit geben muss, ist heute ebenso unbestritten, wie die primäre Verantwortung der Staaten und die Notwendigkeit ihrer engen Kooperation für beide Seiten.
Der Austausch macht nicht an den Außengrenzen halt, er verlangt die Öffnung Europas zu seinen Nachbarn und die Verantwortung Europas aus seiner Geschichte um die gegenwärtige und zukünftige Welt, aber auch einen Zusammenhalt gegen gemeinsame Bedrohungen. Dies kann vor den Lehren dieser Geschichte nur durch die friedliche, freiwillige Kooperation zwischen den Staaten und Gesellschaften in und außerhalb der Union gemeinsam verwirklicht werden.
2. Europa braucht Führung
Europa hat zwar große Werte und Ziele, aber wie diese konkret voranzubringen sind, scheint häufig in der überwältigenden monotonen Normalität unzähliger Maßnahmen und Rechtsakte unterzugehen. Die Union wirkt heute zwischen der Alltagspolitik und regelmäßigen Konferenzmarathons mit wohlklingenden Abschlussstandpunkten, die jeder Seite gerecht werden wollen, ohne klare Visionen oder Konzepte, führungslos.
Ursprünglich war es die Aufgabe der Kommission, Impulse zu geben und die Maßnahmen der Organe zu koordinieren. Je mehr politische Aufgaben aber Europa über die enge Wirtschaftsgemeinschaft hinweg übernahm, umso mehr wurde die Kommission geschwächt. Dies war auch natürlich, da sie kaum demokratisch legitimiert war, und die Mitgliedsstaaten das Heft in der Hand behalten wollten. Mittlerweile ist die Zahl der nach Anteil strebenden Hände aber so groß geworden, dass dieses Heft zu unzähligen Büchern in allen denkbaren Farben und hunderte Seiten zählenden Standpunkten angewachsen ist, die kaum jemand mehr zu lesen vermag. Klare Worte finden sich darin ohnehin kaum. Der Europäische Rat wurde daher explizit beauftragt, die Leitlinien der Politik und Entwicklung der Union prägen. Aber immer mehr wurde das Tagesgeschäft zu Chefsache, mussten Kompromisse statt im Rat auf höchster Ebene gefunden werden, so dass nach der Erschöpfung mehrerer durchgemachter Nächte keine Zeit für grundsätzliches Nachdenken blieb. Eine Entspannung der Situation ist nicht in Sicht. Die ganz vorherrschenden diplomatischen Arbeitsmethoden der zahlreichen Räte und nationalen Verhandlungsdelegationen zwingen im Gegenteil immer mehr zum spill-over auf den Europäischen Rat.
Das Bild einer einzigen  Führung ist jedoch erneut zu einfach. Europa braucht keinen Führer mit umfassendem Autoritätsanspruch, es braucht neben seiner grundlegenden Verankerung und der seiner Ziele, langfristige strategische Leitlinien und, davon zu trennen, politische Führung im Tagesgeschäft. Es braucht aber ebenso moral leadership, mahnende und nachdenkliche Einwürfe gegen allzu viel Pragmatismus oder Ideologie. Bereits dem neuen Verfassungstext wird dabei die fundamentalste Orientierungsfunktion für die klaren Visionen zukommen, die alle diese Ebenen politischer Führung bestimmen sollten.
a) Politische Führung im Tagesgeschäft bedeutet klare politische Richtlinien, die das Handeln der Union bestimmen. Hierfür ist die Kommission und insbesondere ihr Präsident das berufene, ja einzig geeignete Organ. Ihr muss diese primäre Verantwortlichkeit auch klar zugeschrieben werden, will man sie nicht zu einem besseren Verwaltungsrat degradieren und die Politikfähigkeit der Union insgesamt noch weiter schwächen. Diese klare Verantwortung muss demokratisch rückgebunden und transparent sein. Sie darf nicht durch konkurrierende oder verflochtene Ansprüche des Rates oder des Europäischen Rates verwischt oder in Frage gestellt werden. So muss die Kommission stärker auch an das Vertrauen und die Machtverhältnisse im Parlament gebunden werden. Vor allem aber müssen ihr all’ die mittlerweile kaum mehr übersehbaren Agenturen und „paravertraglich“ eingerichteten Behörden, von denen der Bürger nur sehr wenig erfährt, klar nachgeordnet werden im Sinne einer Weisungsbefugnis und Aufsicht. Der Rat dagegen kann darauf beschränkt werden, Missbräuche oder zu große Eingriffe zu Lasten der Mitgliedsstaaten zu verhindern.
Schließlich muss die Kommission von den Routineverwaltungsaufgaben entlastet werden, ohne die Kontrolle darüber zu verlieren. Auch hier müssen nachgeordnete Stellen geschaffen werden, wie jüngst für die Harmonisierung im Binnenmarkt. Wie bereits begonnen, muss das Ressortprinzip durchgesetzt werden, damit jede Generaldirektion klar einem Kommissar zugeordnet wird, um wie früher Überschneidungen, die die Bürokratie eigenmächtig ausnutzen konnte, zu beseitigen. Auch sollte jedem klar sein, dass eine Kommission mit 27 Mitgliedern, wie jetzt in Nizza vorgesehen, mit jeweils selbständigen Arbeitsbereichen und grundsätzlicher Gleichberechtigung unfähig zur wirksamen Politikkoordinierung ist. Warum sollte man nicht dem Statusdenken, Informations- und Einflussinteresse aller Mitgliedsstaaten durch eine Art Staatssekretäre genüge leisten können, ohne dadurch gleichzeitig die Kommission entscheidend zu schwächen? Für die gleichberechtigte bzw. angemessene Verteilung könnte, wie für die späteren Aufnahmen vorgesehen, ein Rotationsverfahren nach jeder Amtsperiode sorgen. Die konkrete Verteilung könnte der Kommissionspräsident in Abstimmung mit dem Rat übernehmen, wie schon jetzt die Aufgabenverteilung.
b) Dagegen hat der Europäische Rat seine ureigenste Rechtfertigung als Vertretung der politischen Führer der in der Union vereinigten Staaten in der Diskussion und Impulsgebung durch allgemeine Leitlinien für die Entwicklung der Union, sowie als einer nur wenig formalisierteren Konsultationsrunde und Clearingstelle für Probleme im Rat und zwischen den Staaten, die sich allerdings nur auf dieses Feld und wieder, wie ursprünglich vorgesehen, nur auf Ausnahmefälle beschränken dürfen. Dazu wird es auch entscheidend sein, mit dem Rat das anfälligste und am wenigsten bisher zukunftsfähige Organ der Gemeinschaft zu reformieren, wie später noch zu diskutieren sein wird.
c) Europa braucht aber auch ein moralisches Korrektiv, ein Gewissen, das zur Besonnenheit mahnen kann, über der pragmatischen Tagespolitik nicht Werte, Ideale und Visionen zu vergessen, und eine Instanz, die für die Menschen und Medien eine Integrations- und Repräsentationsfigur der Union sein kann. Reale Macht darf dieser „Präsident“ aber gerade nicht besitzen, um nicht für stark national orientierte Staaten die Annahme dieser Verfassung unmöglich zu machen. Auch darf er nicht in Konkurrenz mit dem Europäischen Rat und nationalstaatlichen Symbolen treten, sondern diese real und symbolisch nur behutsam ergänzen. Unseren europäischen Regierungssystemen, egal ob Monarchie oder Republik, ist bis etwa auf Frankreich diese Rolle ja sehr gut bekannt, ja gemein. So könnte er gerade wegen dieser zwingenden Machtlosigkeit Mediator möglicher Konflikte auf höchster Ebene sein, könnte gerade so Autorität und Akzeptanz entwickeln, die auch der Union insgesamt zugute kommen werden. Gleichzeitig könnte dieser Präsident als permanenter „Unionsnotar“ die Ratspräsidentschaft von Routineaufgaben befreien und störende Diskontinuitäten bei diesen Aufgaben vermeiden, diese gleichzeitig aber auch formalisieren, klar erkennbar machen und gewissermaßen „adeln“.
3. Europa braucht mehr Demokratie
a) Europa darf sich seine Identität nicht erkämpfen, sie kann wachsen
Demokratie braucht ein demos, eine verbundene Schicksalsgemeinschaft der Bürger. Globalisierung und gemeinsame Bedrohungen haben Europa auch im Bewusstsein der Bürger weg geführt von einer reinen nationalen Zweckgemeinschaft, die es für wenige Visionäre ohnehin nie war. Langer und wachsender Austausch haben weit über alle Binnenmarkt-Grundfreiheiten hinaus, zum Bewusstsein der gemeinsamen Herausforderungen und der Verbundenheit bei der Lösungssuche, aber auch im alltäglichen, vermeintlich unpolitischen beigetragen.
Dennoch trennen die Menschen Sprachen und Kulturen, bilden die Staaten nach wie vor die wichtigste politische Identifikationsebene. Im Zeichen der Überforderung der Menschen durch die Komplexität der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen ist es diese Ebene, auf der irrationale Identifikationen und Lösungen gesucht werden, weit über die Erkenntnisse eines Huntington hinaus. So wird als einziger Ausweg gesehen, ein Scheitern Europas durch die Überforderung seiner Staaten und Bürger vor den globalen Herausforderungen zu verhindern, dieses Europa selbst gezielt als Identität zu schaffen. 
Vor dem gleichen Problem standen die USA mit ihren weit auseinander gezogenen Staaten, ohne zusammenhaltende Ethnie, Religion, mit gleichzeitig stark auseinander strebender ökonomischer Vermögensverteilung und Zukunftschancen. Den Washingtons und Jacksons, Lincolns oder Kennedys gelang das „e pluribus unum“, aber immer um den Preis überhöhter Symbolik und Rhetorik einer „civil religion“, eines gefährlichen Pathos. Aus dem verbindenden Traum, eben vom gemeinsamen „Pursuit of Happiness“ gegen die Fremdbestimmung entstand allmählich das Sendungsbewusstsein und die Expansion, aus der an der Antike orientierten Republik des Federalist „Publius“ und seines republikanischen Gegenparts „Brutus“ allmählich eine imperiale Politik zwischen Isolationismus und Interventionismus. Wenn es eine Lehre aus allen „Reichsgründungen“ und ihren Katastrophen allein der letzten 200 Jahre gibt, dann die, dass die Verbindung von Pathos und Außen- und Sicherheitspolitik nicht zum Kampfmittel der Zentrale um die Loyalitäten und Identitäten der Bürger werden darf. Dies wird immer die Irrationalitäten der Bürger steigern, der auch die Führung immer überforderter gegenüber stehen wird, und sich schließlich in Explosionen Bahn brechen kann.
Gleiches gilt durch die Identifikation durch Definition, im Sinne von Ausgrenzung. So sehr die Demokraten der Paulskirche von 1848 auch die Offenheit ihrer neuen Nation mit ihren europäischen Brüder- und Schwestervölkern auch lebte, so leicht konnte dieser Nationalismus missbraucht werden in den Kriegen der Reichsgründung von 1871. Dies war nur möglich durch den Geist der Ausschließlichkeit, der die Demokraten in Frankfurt, Berlin, Wien, Prag und an vielen Orten zuerst von einander weg, dann in die Arme der Armee und schließlich durch diese auseinander und in die Diaspora getrieben hatte.
Im Gegenteil muss gerade die Außen- und Sicherheitspolitik genauso wie Pathos und Symbole, auch um die neue Ordnung für die nach wie vor einzig mit Staatlichkeit und Souveränität ausgestatteten Mitgliedsstaaten akzeptabel zu machen, nach wie vor im Bewusstsein der Bürger ihnen primär zurechenbar sein und auch real an diese gebunden bleiben. Europa steht vor dem Dilemma, dieses Politikfeld aus den Lehren der Geschichte nicht den integrativen Organen und, aus dem gleichen Grund, nicht den Mitgliedsstaaten überlassen zu können. Eine effiziente, aber nicht missbräuchlich ausgenutzte Außen- und Sicherheitspolitik kann daher nur unter der gemeinsamen Verantwortlichkeit der Mitgliedsstaaten im Rat bestehen bleiben, die durch flexiblere Regelungen insbesondere im Krisenfall handlungsfähiger gemacht wird. So muss ein institutionalisierter, transparenter Mechanismus gefunden werden, der auch die kleineren Staaten an dringenden Entscheidungen beteiligt, aber gleichzeitig unverzüglich handeln kann. Dazu gehört auch die Möglichkeit gemeinsamer Vertrauensträger, namentlich dem Ständigen Hohen Repräsentanten, schnell gemeinsame Entscheidungen herbeizuführen und notfalls in engem Rahmen selbst zu handeln. Selbstverständlich darf die Aufstellung oder der Einsatz von Militär und vergleichbarer Sicherheitskräfte nur nach Zustimmung aller beteiligten bzw. betroffenen Staaten erfolgen. Auch dadurch wird der Gefahr einer zu militaristischen Ausrichtung der Außenpolitik wirksam Einhalt geboten, während alle anderen nicht auf direkte Gewalt zurückgreifenden Mittel wesentlich einfacher getroffen werden können.
Identifikation wird zwar in einer globalisierten Welt mit Entsolidarisierung und räumlicher und sozialer Mobilität immer schwieriger, aber sie ist kein spezielles europäisches Problem, kann nicht einfach als national oder europäisch schematisiert werden. Sprachen und Kulturen zeigen sich offen, nähern sich durch Globalisierung, neben nationale Eigenheiten tritt ergänzend eine englische lingua franca, die Herausforderung eines American way of live. Identifikation ist keine Ausschließlichkeit, sie ist umso mehr in einer pluralen Demokratie - zum guten Glück! - nicht mehr auf ein Volk und seinen Führer konzentriert, sondern zersplittert in unterschiedlichste Identifikationen mit Klassen und Gruppen, Orten und Räumen. Die Identität, die Einmaligkeit des Einzelnen gegenüber einer obskuren Masse definiert sich gerade durch die in ihm einmalige Kombination dieser Eingebundenheiten. Wer von uns fühlt sich ausschließlich oder niemals als Bürger seines Stadtteils, seiner Gemeinde, seines Landes, nicht mal als Europäer oder mal einfach als Mensch und Weltbürger?
Muss daher nicht die Lösung der fehlenden Ausgestaltung der Demokratie in Europa nicht völlig anders ansetzen, gerade die Überforderung der Staaten und Bürger zu vermeiden? Demokratie lebt nicht von einer abstrakten Identifikation, sie lebt vom öffentlichen Diskurs und Streit auf Basis eines gemeinsamen Grundkonsenses. Identifikation ist keine Voraussetzung von beidem, kann aber die Folge sein, wenn sie sich bewähren. Der nötige Grundkonsens besteht in formalen Grundregeln und Institutionen, aber auch in verbindenden Grundwerten. Alle diese Fundamente sind aber bereits heute in der Union vorhanden. 
Europas Problem ist so viel konkreter, statt abstrakter Identität geht es konkret um Öffentlichkeit, um öffentliches Interesse an der Union und ihrer Politik. Dieses Problem ist lösbar. 

b) Europa braucht das Interesse der Öffentlichkeit.
Schon lange fühlen sich die nationalen Öffentlichkeiten den Ereignissen ihrer Nachbarn verbunden. Die unterschiedlichen Themen und Medienformate, Soap-Operas und Gameshows nähern sich immer weiter an, Medienunternehmen sind längst grenzüberschreitend organisiert und tätig. Jeder von uns sieht die Bilder königlicher Hochzeiten oder die Beerdigung von „Lady Di“, erfährt von Politik- und Justizskandalen und von manchen Einzelschicksalen in den Nachbarstaaten. Es ist die Tagespolitik der Europäischen Union, die, von spektakulären Ereignissen und Skandalen abgesehen, nicht die Aufmerksamkeit genießt, die ihrer Bedeutung entspräche. Zwar nehmen immer stärker die betroffenen Fachöffentlichkeiten die Bedeutung der europäischen Richtlinienentscheidungen für die nationale Politik wahr, durch die deren verfassungsmäßig zur Entscheidung berufene Parlamente und Regierungen häufig nur noch zum Verkünder der bereits getroffenen Entscheidungen werden.
Den allgemein von den Politik der Gemeinschaft und Union betroffenen Bürger dagegen treffen die Auswirkungen aber allzu oft unvorbereitet, ohne dass er diese nachvollziehen kann, wozu auf nationaler Ebene vor allem die parlamentarische Debatte und der in den Medien geführte Diskurs dienen. Das Kernproblem der europäischen Politik ist somit ihre unzureichende Vermittlung durch die Massenmedien an eine breite Öffentlichkeit. 
Ursache ist, das Europa in keinster Weise die Selektionskriterien moderner Massenmedien und ihres Publikums trifft. Es fehlt an Personalisierung, klar erkennbaren Konfliktlinien und Entscheidungszeitpunkten. So erklärt sich das Paradoxon, dass die Union den Medien und Bürgern nicht zu wenig, sondern zu viel Informationen anbietet. Wer die europäischen Gemeinschaftsorgane real oder virtuell im Web besucht, wird überwältigt von der Masse an Informationsangeboten, etwa in Hochglanzbroschüren, EU-LEX-Einträgen etc. Keine andere Institution öffentlicher Gewalt, außer vielleicht das britische open government eröffnet einen vergleichbaren und rechtlich garantierten Zugang zu Entscheidungen und Maßnahmen. Aber der Besucher wird überschwemmt, da die Informationen kaum strukturiert sind. Tausende von Rechtsakten sind formal gleichgeordnet, egal ob sie weitreichende Grundsatzentscheidungen wie den europäischen Datenschutz, oder den Verbrauchsgüterkauf in der ganzen Gemeinschaft, oder die Maße der Sitzform von Sattelschleppern betreffen. Die Gemeinschaften stellen sich zwar dem mündigen Bürger, den sie stets propagieren, erwarten von ihm aber stets die Initiative, was erwartungsgemäß bei der breiten Bevölkerungsmehrheit scheitern muss.

Ferner werden Entscheidung und Maßnahmen in einem Dschungel von formalen und informellen Verfahren und Methoden getroffen, der sich pragmatisch aus den jeweiligen Bedürfnissen und Interessen herausentwickelt hat, für die die Verträge aber häufig nur noch einen geringen Anknüpfungspunkt bieten. Neben den berühmten informellen Koordinierungsmaßnahmen z.B. durch Informationsanforderung der Kommission oder der berühmten „Komitologie“ stehen intergouvernementalen ad hoc-Formen, und insbesondere der Europäische Rat und COREPER für solche Arrangements. Aber auch in den formalen Entscheidungsverfahren der ersten Säule fehlt eine klar feststellbarer Entscheidungszeitpunkt, der mit dem ihm zugrunde liegenden Diskussions- und Argumentationsstand vermittelt werden kann. 

Das Verfahren der Mitentscheidung kann dem als solches nicht abhelfen, sondern verstärkt das überflutende Angebot für Medien und Publikum nur noch, wenn nicht eine zwingende Schlussfolgerung der Union von ihrem Weg einer internationalen zu einer Binnenorganisation gezogen wird: Die Union braucht statt prinzipiell stets gleichgelagerter Aushandlungsmechanismen klare Hierarchien politischer Entscheidungen, wie sie sich in der Innenpolitik traditionell in der rechtsstaatlich verfassten Gewaltenteilung manifestieren. Nur wenn es so gelingt, klar die in der modernen Welt immer schneller steigende Komplexität politischer Entscheidungen zu reduzieren, werden sie der Öffentlichkeit und dem Bürger vermittelbar bleiben und Akzeptanz und demokratische Legitimität erzeugen. Dies muss weit über die bisherigen Ansätze zwischen Primär- und Sekundärrecht, Richtlinien und Verordnungen sowie nationalen Umsetzungen, und Ausführungsakten der Kommission erfolgen.
Diese demokratische Legitimität setzt neben einer klaren Grundordnung und formalen Regelungen die offene Debatte der dazu demokratische berufenen Repräsentanten der Unionsbürger und Völker in prinzipiell allen Grundsatzentscheidungen im Rahmen der Kompetenzen der Union voraus. Zur Vermittelbarkeit bedarf es klarer formaler Entscheidungszeitpunkte, an denen die Konfliktlinien und Argumente klar hervortreten, auch wenn die Entscheidung, wie in der nationalen Politik, eigentlich schon längst im Hintergrund getroffen ist. Zur Vermittlung ist weiter die klare Personalisierung der Positionen, insbesondere in Parlament und Kommission erforderlich. Europäischen Parteien kann bei allen diesen Punkten eine wichtige Rolle zukommen.
Grundsatzentscheidungen müssen zunächst durch die Herren der Verträge im Ratifikationsverfahren, danach aber durch ein formales Normsetzungsverfahren getroffen werden, das sich auf diese Grundentscheidungen beschränkt. Wie im nationalen Staat können Durchführungsvorschriften mit Außen- oder bloßer Innenwirkung eine weitere Koordinierung der schließlich danach vorzunehmenden Einzelfallentscheidung leisten, ungeachtet, wieweit beide Stufen durch europäische oder nationale Ebenen durchgeführt werden. Es muss klar zwischen formalen, grundsätzlichen Rechtsetzungsakten, exekutiven Ausführungsmaßnahmen und endgültigem Verwaltungshandeln getrennt werden. Gleichzeitig muss der Acquis allmählich in diese Form überführt werden, und in dieser Weise „kodifiziert“ werden, ohne vor dem Hintergrund der Subsidiarität das Maß des Notwendigen zu verlassen. Die Verfahren für alle diese Stufen können nicht mehr als „Gemeinsame Vorschriften“ geregelt werden, sie bedürfen klar getrennter, jeweils transparenter Verfahren mit klar erkennbaren, personalisierbaren (Letzt-)Entscheidungsträgern und Entscheidungszeitpunkten.
Ferner muss die Kommission und ihrem Präsidenten klar eine politische Leitungs- und Bündelungsfunktion erhalten, sie muss noch klarer nach dem Ressortprinzip und gegliedert werden, die rechtliche und politische Aufsicht über alle nicht notwendigerweise autonomen Verwaltungseinrichtung erhalten und die subalternen Verwaltungsaufgaben auf nachgeordnete Behörden auslagern.
Kurz: Europa muss den Weg von außenpolitischen zu innenpolitischen Politikmechanismen gehen, und das heißt vor allen Dingen: organisatorische und funktionale Gewaltenteilung.
4. Europa und braucht Handlungsfähigkeit
Die Europäischen Bürger erwarten die Lösungen ihrer drängenden Probleme und Bedrohungen von ihren Mitgliedsstaaten, aber auch von jenem Europa, das mit großen Plänen und Symbolen ihnen gegenüber in Erscheinung tritt. Dieses scheint dem Unbedarften ebenso mit nahezu grenzenlosen Möglichkeiten ausgestattet, wie die Mitgliedsstaaten als seine Herren jederzeit mächtig zum Eingreifen. Umso mehr muss dies die Frustration des Bürgers wecken, wenn er die zunehmende Machtlosigkeit beider Ebenen alltäglich erfährt. Ein gewisser Teil ist dabei durchaus der Reduktion der Staatlichkeit und staatlichen Handlungschancen in Globalisierung und Standortwettbewerb unter neoliberaler Ägide geschuldet. Einen viel größeren Anteil hat jedoch die Politikverflechtung, die zu weitgehenden Blockaden des Systems geführt hat. Erweist sich heute die Union bzw. Gemeinschaft oft weitgehend als handlungsunfähig, so lässt sie den Mitgliedsstaaten oft kaum mehr echte Handlungsalternativen. Neben einem kompromisslosen „weiter so“ unter vermengten konservativen sozialstaatlichen und liberalen Vorzeichen, das die Ängste der Bürger nicht mehr aufgreifen kann, bleibt so oft nur der Weg zu bloß symbolischer Politik und großer Ankündigungsrhetorik. Dass sich viele frustrierte und in ihren Ängsten allein gelassene Bürger zur noch einzigen echt scheinenden Alternative zum Establishment flüchten, in dumpfen Protest und irrationales Suchen nach Sündenböcken, kann niemand überraschen.
a) Die Mitgliedsstaaten brauchen Raum, um echte Alternativen bieten zu können
Die Mitgliedsstaaten bindet neben dem vorhandenen weitreichenden Acquis vor allem die extrem extensive Interpretation des Binnenmarktes, die von Beginn an durch die nach Aufgaben und Rechtfertigung suchenden integrativen Organe, voran Gerichtshof und Kommission, entstanden ist. Diesem aus staatlicher Sicht prohibitiven Ansatz entsprach allerdings keine wirksame Übernahme der entsprechenden Kompetenzen, wie Scharpf dies insbesondere an der Währungsunion erneut zeigte. Dies war jedoch auch logische Folge des Ansatzes der Wirtschaftsgemeinschaft und ihrer Leitideologie des gemeinsamen, unbeschränkten Marktes. Dieses Stadium, in dem die Abschaffung verdeckter staatlicher Hindernisse lebensnotwendig für die Wirtschaftsgemeinschaft war, hat die Union jedoch längst hinter sich gelassen. Nunmehr muss auch im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik den Staaten zumindest wieder ein Freiraum eingeräumt werden, der dem in den meisten Bundesstaaten entspricht. Insbesondere dürfen Wettbewerbsrecht, das Verbot nichttarifärer Handelshemmnisse und die Grundfreiheiten nicht zu einer schrankenlosen Einschränkung der staatlichen Politik- und Alternativfähigkeit führen.

Viel wichtiger wird es aber sein, dem Mechanismus der Begründungsflucht nationaler Regierungen und vor allem ihrer Fachbürokratien durch Aushandlung europäischer Maßnahmen Einhalt zu gebieten und gleichzeitig dem spill-over durch Paketlösungen vorzubeugen. 
Gewisse formelle Kompetenzschranken können hier weit mehr leisten als ein statischer Kompetenzkatalog, der die Erfordernisse dynamischer Herausforderungen bald nicht mehr treffen kann und wieder die Rechtfertigung zu einer Ausdehnung der vorhandenen oder implizierten Befugnisse insbesondere durch den Gerichtshof liefern würde. Eine solche könnte zwar auch in der stark diskutierten, aber im effektiven Zusammenspiel mit dem Gerichtshof problematischen Einrichtung einer juristischen oder politischen Schiedsinstanz für Kompetenzkonflikte liegen. Diese würde sich jedoch auch wieder stark auf die formalen Entscheidungsakte im Rahmen der 1. Säule reduzieren und damit wichtige Teile vernachlässigen, sofern nicht gleichzeitig die informellen politics-Mechanismen eingebunden bzw. zugunsten formaler Mechanismen aufgegeben würden, wie bereits gefordert. Auch würde eine solche Instanz, wie auch eine Vetobefugnis unterer Ebenen und der Bevölkerungen immer wieder erneut nur reaktiv-negativ funktionieren und gerade die Handlungsfähigkeit der Union mit den Staaten insgesamt in Frage stellen.
Die Erfahrungen in allen als stark föderal und dezentral organisierten Bundesstaaten, die automatisch auf den Weg zur unitarisch-kooperativen Verflechtung gerieten zeigen, dass es auf Dauer nur drei politische Mechanismen geben kann, die Hochverlagerung von Befugnissen zu verhindern. Zunächst muss durch klare Regelungen der Weg extensiver Interpretation der Befugnisse und Sachnormen durch die gemeinsamen exekutiven und judikativen Unionsorgane genommen werden. Die dazu erforderlichen Sach- und Verfahrensnormen müssen unter maßgeblicher Beteiligung der nationalen Parlamente als den berufenen eigentlichen Leidtragenden zustande kommen. Und drittens müssen die nationalen Eliten, solange sie die Macht zentral tragen, ein vitales Interesse nicht mehr an der Umgehung nationaler Verfahren durch europäische, sondern vielmehr am umgekehrt Weg haben. Dies ist dann der Fall, wenn sie auf letztere mehr Einfluss haben und weniger Kontrollen unterliegen, als den europäischen.
b) Europa eine parlamentarische Legislative, die die spill-over-Interessen der nationalen Exekutive umkehrt.
Aus diesen Gründen wird eine Reform im Sinne einer größeren Transparenz des Rates oder stärkerer Mitbeteiligung des unitarisch orientierten Parlaments keine echten Besserungen bringen. Das Bargaining und package-binding im Rat, zwischen Rat, Kommission und verstärkt dem Parlament, sowie der Komitologie, wird trotz formaler Transparenzgebote fortbestehen und sich lediglich auf andere informelle Formen vorverlagern. Im Gegensatz dazu ist es zentral, die eigentlichen betroffenen und demokratisch am stärksten legitimierten nationalen Parlamente stärker einzubinden.

Daher braucht Europa zwingend eine zweite Kammer, die nicht aus dem Rat besteht. Eine solche Trennung zum Rat wäre auch durch die Gewalten- und Funktionsteilung möglich, die bereits oben begründet wurde. Diese muss aber, anders als etwa der AdR, primär aus Vertretern der nationalen Parlamente bestehen. So würde die zweite Kammer, wie auch von Fischer gefordert, die Aufgaben des Rates bei eigentlich parlamentarischen Grundsatzentscheidungen von den Vertretern der nationalen Parlamente übernommen, denen diese bisher oblagen. Auch die besondere Stellung der Bundesländer und verfassten Regionen mit Gesetzgebungsbefugnis innerhalb der „dritten Ebene“ ließe sich durch einen von jedem Staat gewählten Anteil an den nationalen Delegationen elegant lösen.
Gleichzeitig könnte die entscheidende Informationskette zwischen den staatlichen und gleichfalls besonderen regionalen Legislativen und der Union erheblich abgekürzt und unabhängig von den Regierungen gemacht werden, wodurch diese und ihre Bürokratien einen wichtigen Teil ihres bisher zu faits accomplis genutzten Informationsvorsprungs einbüßen würden.
Der Rat und damit die Regierungen und Bürokratien würden weiterhin die exekutiven Aufgaben, sowie die symbolträchtigen, wenig integrierten und problematischen Bereiche der 2. und 3. Säule und der engeren Wirtschafts-, Fiskal-, Sozial-, Sicherheits- und Justizpolitik im Kernbereich staatlicher Souveränitäten wahrnehmen. Der Rat müsste aber auch in den anderen vergemeinschafteten Bereichen befugt sein, Eingriffe in die konkreten Befugnisse und Verfahren der Verwaltungen sowie konkrete zusätzliche organisatorische oder finanzielle Belastungen abzuwehren. Durch diese nun negative Ausgestaltung hätten die nationalen Regierungen und Bürokratien neben dem vergleichsweise schwachen Mittel des Lobbyismus ein scharfes Mittel, um jetzt in Kernbereichen im eigenen Interesse eine zu große Verlagerung auf die Union zu verhindern. Gleichzeitig würde dieses Veto nicht zu sehr die Handlungsfähigkeit der Union beeinträchtigen, die dem ausweichen könnte indem sie finanzielle Lasten selbst tragen und die Organisation den Mitgliedsstaaten überlassen könnte.
Die zweite Kernaufgabe des Rates, nicht nur die Staaten vor der Union, sondern die kleineren vor den größeren zu schützen, könnte und müsste in ihrem Bereich von der zweiten Kammer wahrgenommen werden. Aus diesem Grund müssten bestimmte Quoren erforderlich sein, wobei auf ähnliche Regelungen wie bei der qualifizierten Mehrheit im Rat zurückgegriffen werden könnte. Am einfachsten ließe sich das Verhältnis der Stimmen durch die Anzahl der Mitglieder jeder Delegation ausdrücken. Eine gleichmäßige Repräsentation aller Mitgliedsstaaten scheint allerdings durch die mit anderen Föderationen unvergleichlichen Größenunterschiede von bis zu 1:250, auch vor dem Hintergrund ohnehin gestufter Repräsentation im Parlament, nicht vertretbar, wohl aber eben doppelte Quoren mit abgestuften Delegationsgrößen und daneben nach Anzahl der zustimmenden Delegationen insgesamt, wie diese beispielsweise auch jüngst in der südafrikanischen Verfassung von 1997 zum Ausdruck kommt. Dennoch wäre angesichts der demografischen Repräsentation eine nicht zu große Abstufung etwa von 1:4 im Stimmrecht (ähnlich gestuft wie heute im AdR, mit minimal 6 Stimmen) zwischen kleinstem und größtem Staat der deutlich stärker ausgeprägten im Rat vorzuziehen, um auch in der Arbeit der Kammer eine angemessene Repräsentation kleinerer Staaten zu gewährleisten. Ausgeschlossen scheint allerdings die Fortführung echter konsensualer Beschlussverfahren wie beim Rat, die ohnehin in einer EU-27 nicht mehr haltbar scheinen, mit der Ausnahme der Übernahme von nicht in der Verfassung vorgesehenen außerordentlichen Kompetenzen, die prinzipiell durch den Rat erfolgen müsste. Erforderlich wäre aber in jedem Fall angesichts der weit überwiegenden nationalen Orientierung der Bürger, der geringen Repräsentativität des Parlaments und der starken Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten, dass die Zustimmung dieser zweite Kammer für jede Rechtssetzung des Parlaments zwingend erforderlich ist und Konflikte durch einen Vermittlungsausschuss beigelegt werden müssen.
So sehr eine solche zweite Kammer ohne formelle Dominanz der nationalen Regierungen zur formalen Transparenz, d.h. klaren, öffentlich vermittelbaren Entscheidungen in Grundsatzfragen dienen könnte, müssen die zwei Gefahren verhindert werden, die dieses System aus sich selbst heraus auflösen könnten: Die Übernahme des package-binding und der Selbstblockade einerseits sowie andererseits die allmähliche „Unitarisierung“ der Mitglieder.
Um die Arbeits- und Konsensfähigkeit in der Kammer zu erhalten und die bisherigen Blockademechanismen nicht noch durch Größe und schlechtere Rückbindung noch zu verschärfen, müssten die Delegierten der nationalen Parlamente zwar über eine enge Abstimmung mit diesen eng politisch, nicht aber rechtlich gebunden sein, also prinzipiell ein freies Mandat innehaben und ihre gemeinsame Arbeit klar parlamentarisch ausgestaltet sein. Gleichzeitig müssten sie klar an die nationalen Entscheidungsprozesse rückgebunden werden, um nicht einfach zu einer Doppelung des unitarisch orientierten Parlaments zu werden. Am stärksten erscheint dies durch eine regelmäßige Wahl durch die nationalen Parlamente erzielbar, wie dies der Grundgedanke der US-Verfassung vor der Senatsreform Anfang des 20. Jh. war. Eine Bindung an deren Wahlperioden, wie nach der ohnehin weithin als reformbedürftig erkannten österreichischen Bundesratslösung verbietet sich angesichts der Vielzahl der beteiligten nationalen und regionalen Parlamente schon von selbst. Hilfreich könnte dagegen ein Kompromiss wie etwa in der amerikanischen oder auch australischen Verfassung sein, der in regelmäßigen Teilerneuerungswahlen, hier allerdings mit deutlich kürzeren Abständen etwa von jeweils 4 Jahren, versetzt um 2 Jahre, bestehen könnte, um gleichzeitig eine möglichst enge Rückbindung an jeweilige nationale Neuwahlen und dennoch ein Mindestmaß an Arbeitsfähigkeit sicherzustellen.
Obwohl sich sicher bald parteipolitische und andere quer zu den nationalen Grenzen liegende Konfliktlinien und Positionen einstellen würden, muss durch alle möglichen weiteren Maßnahmen gesichert werden, dass diese auf lange Sicht nicht doch zu einer primär unitarischen Orientierung der Delegierten führen könnte. So sollte die Organisation der Arbeit der Kammer ganz an den nationalen Delegationen orientiert sein, sowohl im Präsidium, in den Ausschüssen, aber auch z.B. durch die Sitzordnung im Plenum. Auch sollte es sich um aktive Parlamentarier oder solche mit gewisser Erfahrung mit den nationalen Parlamenten handeln. Wichtiger wird es aber sein, die Arbeit des Senats allein auf diese Kernaufgaben der Vertretung der mitgliedsstaatlichen Parlamente zu beschränken und ihn nicht, wie etwa in den USA zu einem mächtigeren Oberhaus auszugestalten. Dies kann umso leichter gelingen, da solche Aufgaben im Rahmen des Rates wahrgenommen werden. So sollten sich ebenfalls die Zahl der Sitzungen, auch durch entsprechende Fristen im Rahmen der Gesetzgebung wie etwa beim dt. Bundesrat überschaubar halten lassen.
Das zentrale Problem dieser Kammer besteht einzig in der Realisierung durch die Mitgliedsstaaten, da die Regierungen stark gegen diese Lösung eingestellt sein müssten. Es liegt damit zentral an den Parlamenten und Völkern als eigentliche Ratifikanten auf die Durchsetzung und damit eine Parlamentarisierung und Demokratisierung der Union zu drängen. Der Weg würde den Regierungen dadurch erleichtert, dass sie weiterhin nun aber über ihre Parlamente einen bestimmenden Einfluss auf die Wahl und politische Instruktion der Delegierten behalten würden und gleichzeitig über den nicht allzu wesentlich reduzierten Rat weiter ihr Gesicht und gemeinsame mit einer klaren Kompetenzabgrenzung ihre Kernbereiche weit besser wahren könnten, als bisher.
5. Europa braucht das Vertrauen seiner Bürger
Es wäre unrealistisch zu glauben, aufgrund hinreichender Öffentlichkeit und Partizipationsmöglichkeiten würden sich die Bürger durchgängig am politischen Prozess beteiligen. Allein aufgrund anderer Bedürfnisse und Probleme werden sich nicht auf Politik spezialisierte Gruppen nur dann mit der Arbeit der politischen Eliten auseinandersetzen, wenn ihnen diese Befassung Gewinn verspricht oder sie den Eindruck haben, dass diese Arbeit erheblich und gefährlich schief läuft. Europa kann es hier nicht besser ergehen als den Nationalstaaten oder etwa den Kommunen. Dem heutigen Europa fehlt aber eines mehr als diesen anderen politischen Ebenen: Das Vertrauen seiner Bürger. Dieses Grundvertrauen muss wachsen, und wird durch Kommunikation der Union mit den Bürgern durch die unterschiedlichsten formalisierten und informellen Kanäle gefördert. Aber es muss auch seinen Ausdruck in wirksamen Mechanismen gerechtfertigt werden, sowohl was die Vermeidung von Missständen und Skandalen, als auch im täglichen demokratischen input und output angeht.
Wichtige Punkte wie Führung, Gewaltenteilung, Parlamentarisierung und Transparenz wurden bereits angesprochen. Dazu ist es relativ einfach möglich, den gängigsten Klischees den Boden durch klare Normen in einer gemeinsamen Grundordnung zu entziehen, indem z.B. die diplomatischen und andere Vorrechte klar auf die zentralen Funktionsträger begrenzt werden, die Besoldung jeweils durch ein unabhängiges Organ festgesetzt wird und im Falle von Bereicherung oder Machtmissbrauch eindeutige, klare und harte Mechanismen vorgesehen sind, die insbesondere auf den Ersatz des angerichteten Schadens sowie Entzug aller unrechtmäßig erlangten Vorteile ausgelegt sind und diesen tatsächlich durchsetzen. Tiefergehend sollte die Möglichkeit der übermäßigen Machtakkumulation in der Union prinzipiell ausgeschlossen werden, was durchaus eine Aufteilung der Befugnisse insbesondere zwischen Kommissionspräsident, Ratspräsidentschaft, dem neuen Präsidenten der Union, oder zwischen der Kommission und dem Rat in der Außenpolitik rechtfertigt.
Das Vertrauen könnte eine Personalisierung weit über den bisher kaum wahrgenommenen Bürgerbeauftragten des Parlaments Ausdruck finden durch den Präsidenten der Union, der, ohne reale Macht, ähnliche Aufgaben wie dieser als eine Art „Bürgerpräsident“ bei der Behandlung von Bitten und Beschwerden wahrnehmen könnte.
Das Vertrauen gründet sich aber weit stärker auf die eigene Partizipationsmöglichkeit, die neben der Parlamentarisierung und demokratischen Rückbindung der Kommission durch fakultative Volksinitiativen und mögliche Plebiszite ein Signal erhalten könnte, dem in der Realität angesichts der geringen Mobilisierbarkeit der Bürger wohl weniger Bedeutung zukommen würde. Ebenfalls fällt in diesen Bereich die ausdrückliche Freiwilligkeit der Union, das Fortbestehen der nationalen Souveränität, insbesondere im völkerrechtlichen Verkehr und nicht zuletzt ein ausdrückliches Austrittsrecht, durch die die Selbstbestimmungsrechte der Völker erkennbar gewahrt bleiben. Manchen Populisten würde so ein allzu leichtes Argument entzogen. Andererseits müsste und könnte sich die Union leichter rechtfertigen, wenn die Alternative klar eröffnet wäre, auch wenn angesichts der erreichten Verflechtung und Synergien dieser Weg wohl nur dann Relevanz erlangen könnte, wenn die Union erheblich in Frage gestellt wäre.
Die Rückbindung der Union an die Bürger vor Ort und die Zivilgesellschaft könnte aber durch eine gewisse Erweiterung der Rolle des AdR und des WSA erreicht werden, die jedoch angesichts ihres Legitimationsdefizits nach wie vor weit hinter den bestehenden und neuen Organen zurückbleiben müssen. Neben sie sollten mehr informelle Beteiligungsformen etwa in Art des Vernehmlassungsverfahrens der Schweizer Verfassung treten, wie dies etwa Abromeit geltend gemacht hat, wobei allerdings die enormen strukturellen Unterschiede zu berücksichtigen sind. Hinter diesen sollten die recht intransparenten Komitologien weitgehend zurücktreten.
Endlich ist gewissermaßen als Schlussstein eine allgemeine, subsidiäre Grundrechtsbeschwerde zu verankern, wie sie der EuGH jüngst bereits faktisch geschaffen hat. Diese ist der letzte Ausdruck einer unabhängigen effizienten Gerichtsbarkeit, die zwischen den Gerichten der Mitgliedsstaaten und den Gerichten der Union aufgeteilt wird. Neben dem EuGH und dem EuG 1. Instanz sollte es möglich sein, statt nur besonderer Kammern auch verselbständigte Gerichte für größere Aufgabenfelder zu schaffen. Das EuG sollte mit seiner Zuständigkeit für alle Streitigkeit von Privatpersonen gegen die Union zu einem umfassenden Verwaltungsgericht ausgebaut werden, während der EuGH sich als oberster Gerichtshof und Verfassungsgericht auf die entsprechenden grundsätzlichen Fälle konzentrieren könnte.
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